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Liebe Mitglieder

Nach einer erfolgreichen NV 05 in Basel – siehe Beilagen – beschäftigt uns das Thema Anstellungsbedingungen für BG-Lehrpersonen. Unsere KollegInnen an den Gymnasien des Kantons Baselland sind rechtlich gegen die revidierte kantonale Lohneinreihung vom August 2001 (für BG eine Lohnklasse tiefer plus 4 Pflichtstunden mehr als für die meisten anderen Fächer) vorgegangen. Ihre Beschwerde wurde in erster Instanz nach einer Wartezeit von drei Jahren abgewiesen. Der LBG hat sich entschlossen, die benachteiligten KollegInnen zu unterstützen und ist in verschiedener Hinsicht aktiv geworden.

Eine erste Umfrage bezüglich Anstellungsbedingungen am MAR-Gymnasium zeigt grosse Unterschiede zwischen den einzelnen Kantonen. Grundsätzlich müssen Pflichtpensen und die Lohnunterschiede separat betrachtet werden. Lohnunterschiede zwischen universitären und Fachhochschulabschlüssen erlauben sich nur die Kantone BL, SO, ZG und AI. Unterschiedliche Pflichtpensen sind dagegen in den meisten Kantonen üblich, varieren aber zwischen 2 und 6 Lektionen; immerhin gibt es aber auch die vollständige Gleichstellung in mindestens 5 Kantonen (BE, LU, NW, OW, UR: soweit unser Wissensstand, wir sind dankbar für weitere Informationen!). 

1. Pflichtpensen:

Die Ansetzung der höheren Pflichtstunden entspringt dem subjektiven Eindruck des Arbeitgebers, dass diese Fachbereiche deutlich weniger Vor- und Nachbereitung zu leisten hätten als andere Fächer. Einzig ein Arbeitswissenschaftliches Gutachten könnte allenfalls den Beweis erbringen, dass die Einschätzung nicht mehr den Gegebenheiten entspricht. In Kantonen, in denen eine Besoldungsrevision des Personals ansteht, müsste ein entsprechendes Gesuch deponiert werden. Zu bedenken ist, dass eine höhere Pflichtstundenzahl nicht allein als Benachteiligung der Lehrperson betrachtet werden muss, sondern vielmehr des Unterrichts, der dadurch mit weniger Vor- und Nachbereitungszeit dotiert ist. (Diesem Umstand müssten die Lehrpersonen in ihrem Verhalten auch bewusst Rechung tragen! Hinweis von Max Müller, Präsident LehrerInnenverein Baselland.)

2. Lohnunterschiede

Beat W. Zemp, Präsident LCH, vertritt die folgende Haltung und zeigt uns mögliche Perspektiven auf:

„Sobald die Gleichstellung der FHS-Master mit den universitären Master-Ausbildungsgängen Wirklichkeit wird, müssen auch die Löhne angeglichen werden. Im Hearing zum Thema Lehrerbildung mit der EDK vom 20.Mai 2005 habe ich RR Stöckling explizit auf diese Lohnsdiskriminierung der LP für BG (und anderer "phil.III"-Fächer) angesprochen. Er teilt unsere Einschätzung, dass solche Lohnunterschiede nicht gerechtfertigt sind und hat auf die gute St.Galler-Lösung hingewiesen (gleicher Lohn / plus 2 Lektionen; Anmerk. LBG). Mit dem von Bund und EDK geplanten "Hochschulraum 2008" wäre eine Gleichstellung der Master-Diplome für wissenschaftliche Fächer und für die nach neuem Lehrplan ausgebildeten FHS-Lehrkräfte von "phil.III"-Fächern de jure erreicht. Bis es soweit ist, sehe ich wenig Spielraum, hier etwas zu ändern.“

Es liegt nun an uns, in Zusammenarbeit mit dem VSG und dem LCH im richtigen Moment deutlich zu machen, dass durch die Fachhochschulreform 2003 die Gleichstellung der Fachhochschulen mit den Universitäten tatsächlich umgesetzt wurde. Dass die Unterstützung dieses Vorhabens auch im Interesse der HGK’s geschieht, dürfte auf der Hand liegen. Von diesen Institutionen müssten auch die erforderlichen Gutachten kommen, welche für die berufspolitische Diskussion mit der EDK notwendig sind.

Wir teilen die Auffassung der KollegInnen von BL, dass es weniger um den Lohn an sich, als eher um die seit langem fällige Gleichstellung und Anerkennung unter den Gymnasiallehrkräften geht!
Trotzdem die NK versucht, den Sitzungsaufwand klein zu halten, sind deren Mitglieder (wie auch die Mitglieder der Arbeitsgruppe Fachdidaktik, neu organisiert in der SGL, Schw. Gesellschaft für LehrerInnenbildung) mit diversen weiteren Themen beschäftigt: Interessierte können sich über unsere Homepage einen Einblick verschaffen, diverse Dokumente sind dort zu finden. Auf einfachstem Weg können übrigens LBG-Mitglieder unsere Infos und Dokumente erhalten, indem sie der NK oder dem Sekretariat ihre E-Mail Adresse übermitteln!

NK: Othmar Huber (Vorsitz), Christian Stucki, Roland Schaub, Mario Leimbacher, Edi Furrer
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